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GRAUZONEN
Unternehmen im Recht

4 Hefte GRAUZONEN

176,00 EUR
(inkl. MwSt. und Versand im Inland)

JAHRESABO 2022

2 Hefte GRAUZONEN

20,00 EUR
(inkl. MwSt. und Versand im Inland)

KENNENLERNABO

GRAUZONEN – UNTERNEHMEN IM RECHT

Mit Sicherheit durch 
die Grauzone 
Was gerade noch geht und was nicht mehr zulässig ist, erfahren 
Sie 4x im Jahr in den Grauzonen!

In der aktuellen Ausgabe der Grauzonen: 
Schwerpunkt Unternehmensinteresse und Korruption
mit folgenden Themen:

•  Gesellschaftsinteresse und Korruption Rechtfertigt der Zweck 
die Mittel?

•  Criminal Compliance
•  Verdachtsentlassung und außerordentliche Verdachts-

kündigung
•  Korruption im Unternehmen Ein Rattenschwanz an 

(Steuerrechts-)Problemen
•  „Tue Gutes und rede darüber“ – korruptionsstrafrechtlich 

relevant?
•  Die Dunkle Seite der Macht?!

Heft 3/2022 mit dem Schwerpunkt Digitale Vermögenswerte
erscheint im September 2022!

Erste Voraussetzung ist, dass die Tat der natürli-
chen Person entweder zugunsten des Verbandes be-
gangen wurde oder durch sie Pflichten verletzt wur-
den, die den Verband treffen. Zugunsten des Verban-
des wird eine Tat begangen, durch die der Verband
bereichert werden oder durch die sich der Verband ei-
nen Aufwand ersparen soll.8) Als Pflichten des Verban-
des kommen sämtliche Normen in Frage, die dem Ver-
band ein bestimmtes Verhalten vorschreiben.9) Darü-
ber hinaus sieht das Gesetz spezielle Zurechnungs-
kriterien vor, je nachdem ob es sich um eine sog
Entscheidungsträger- oder Mitarbeitertat handelt.

Entscheidungsträger sind die nach außen vertre-
tungsbefugten Organe des Verbandes, insb Geschäfts-
führer, Vorstandsmitglieder etc, sowie Personen, die
Kontrollbefugnisse in leitender Stellung ausüben, etwa
Aufsichtsratsmitglieder. Darüber hinaus sind auch
sämtliche Personen erfasst, die sonst maßgeblichen
Einfluss auf die Geschäftsführung des Verbandes aus-
üben. Für Taten, die Entscheidungsträger rechtswidrig
und schuldhaft begehen, ist die Zurechnungsregelung
sehr streng. Der Verband ist für diese Straftat dann
verantwortlich, wenn sie der Entscheidungsträger
„als solcher“ begangen hat.

Weniger streng ist die Haftungszurechnung bei der
sog Mitarbeitertat. Mitarbeiter ist insb, wer aufgrund
eines Arbeitsverhältnisses, aber auch als überlassene
Arbeitskraft für den Verband gewisse Arbeitsleistun-
gen erbringt. Es wird dabei weitgehend auf das Ar-
beitsrecht abgestellt.10) Um Verbandsverantwortlich-
keit zu begründen, muss der Mitarbeiter den objekti-
ven und subjektiven Tatbestand einer Straftat rechts-
widrig begangen haben. Zusätzlich muss die Begehung
der Tat dadurch zumindest wesentlich erleichtert wor-
den sein, dass Entscheidungsträger die nach den Um-
ständen gebotenen und zumutbaren technischen, orga-
nisatorischen oder personellen Maßnahmen zur Ver-
hinderung solcher Taten unterlassen haben.

Hinweis

Verbandsverantwortlichkeit ist letztlich immer von
einem Fehlverhalten eines Entscheidungsträgers ab-
hängig. Erfüllt dieser sämtliche Organisations- und
Überwachungspflichten, kann das Unternehmen als
Verband auch bei strafrechtswidrig handelnden
Mitarbeitern nicht zur Verantwortung gezogen
werden.

3. Wo liegt die Grauzone?

a) Spenden

Beispiel 1

Siehe A.

Das Spenden ist ein Vorgang, der geradezu prädes-
tiniert ist, ihn unter korruptionspräventiven Gesichts-
punkten zu untersuchen. Als Spende wird dabei die
Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils verstanden,
dem keine Leistung gegenübersteht, sondern der aus
moralischen, ideologischen oder parteipolitischen
Überlegungen geleistet wird. Da sämtliche Korrup-

tionsdelikte die Zuwendung eines Vorteils nicht nur
an den Amtsträger, sondern auch an Dritte, wie etwa
Parteien, unter den dort genannten Bedingungen pö-
nalisieren, können auch (Partei-)Spenden problemlos
unter den jeweiligen Tatbestand gefasst werden. Wenn
für die pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäftes
eine Spende geleistet wird, für die pflichtgemäße Vor-
nahme eines Amtsgeschäftes eine Spende gefordert
wird, oder wenn die Spende einen ungebührlichen
Vorteil darstellt, der im Zusammenhang mit einem
Amtsgeschäft oder zur Anfütterung empfangen bzw
zugewendet wird, kann Korruption vorliegen. Wenn
aber weder ein konkretes Amtsgeschäft im Raum steht
noch die Spende mit dem Vorsatz geleistet bzw emp-
fangen wird, dass der Amtsträger in seiner Tätigkeit
beeinflusst wird bzw sich beeinflussen lässt, dann ist
Strafbarkeit wegen eines der Korruptionsdelikte auszu-
schließen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die
Spende gegen zwingende Bestimmungen, etwa gegen
das ParteienG, verstößt.11)

b) Sponsoring

Beispiel 2

G zahlt eine erhebliche Summe an die Bürgermeis-
terpartei, damit beim jährlichen Faschingsball, der
von dieser Partei organisiert wird, ausschließlich
Werbematerialien des von ihr geführten Bauunter-
nehmens Verwendung finden.

Beim Sponsoring handelt es sich um die Hingabe
eines wirtschaftlichen Vermögenswertes mit dem
Zweck, einen gewissen Werbeeffekt zu erzielen. Zu-
wendungen, die unter dem Deckmantel des Sponso-
rings fließen, bei Betrachtung der wahren Sachlage
aber als Spende zu qualifizieren sind, teilen deren oben
genanntes Schicksal. Soweit es sich aber um echtes
Sponsoring idS handelt, dass der Zahlung eine (dritt-
übliche) Gegenleistung durch Werbeeffekte gegen-
übersteht, etwa das Anbringen von Werbebannern
auf einer Veranstaltung, liegt keine Problematik der
Korruptionsdelikte des StGB vor.12) Ein Vorteil besteht
nur dann, wenn eine Leistung gewährt wird, auf die das
Gegenüber keinen Anspruch hat. Wenn Sponsoring
und Werbeeffekt in einem fremdüblichen Leistungs-
austauschverhältnis stehen, ist dies ein strafrechtlich
nicht zu beanstandender Vorgang, bei dem kein Vor-
teil iSd Korruptionsbestimmungen geleistet wird.

B. Pflicht der Geschäftsführung zur
Compliance

1. Die Geschäftsführung als Adressat
Wie oben am Beispiel der Korruptionsdelikte gezeigt
wurde, sind die Entscheidungsträger eines Verbandes
der Anknüpfungspunkt, um eine strafrechtliche Haf-

8) ErläutRV 994 BlgNR 22. GP 21.
9) Vgl Steininger, Lehrbuch VbVG Kap V Rz 2ff.

10) Vgl Lehmkuhl/Zeder in Höpfel/Ratz, WK2 VbVG § 2 Rz 19 mwN.
11) Vgl Kahl/Stücklberger, Zur Zulässigkeit von Parteispenden aus kor-

ruptionsstrafrechtlicher Sicht, ZWF 2020, 58 (62).
12) Vgl OGH 6. 6. 2016, 17 Os 8/16d JBl 2016, 672 (Birklbauer); Nord-

meyer/Stricker in Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 304 Rz 47.
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GRAUZONEN – Jahresabonnement 2022
176,00 EUR (4 Hefte inkl. MwSt. und Versand im Inland)

GRAUZONEN – Kennenlernabonnement**

20,00 EUR (2 Hefte inkl. MwSt. und Versand im Inland)

One step ahead 
im Strafrecht



KIER/WESS (HRSG), HANDBUCH STRAFVERTEIDIGUNG KIER/WESS (HRSG), HANDBUCH STRAFVERTEIDIGUNG

„… bietet das Handwerkzeug 
für einen erfolgreichen Kampf 
ums Recht“ 
Jan Bockemühl, Fachanwalt für Strafrecht in Deutschland

Jetzt in aktualisierter und erweiterter 2. Aufl age: Das erste 
österreichische Handbuch der Strafverteidigung wurde von der 
Praxis mit Begeisterung angenommen und fügt sich damit in die 
Reihe internationaler Standard-Werke zum Thema ein. Es präsen-
tiert in 33 Kapiteln alle wichtigen Aufgaben des Verteidigers 
in den einzelnen Verfahrensstadien vom Beginn des Ermitt-
lungsverfahrens bis hin zur Vertretung nach Rechtskraft des Urteils:

•  Rechtsanwalt als Verteidiger in Strafsachen
•  Stellung des Verteidigers zu den Beteiligten des Strafverfahrens – 

instanzübergreifend
•  Strafverteidigung in den einzelnen Verfahrensstadien
•  Verteidiger in besonderen Funktionen
•  Honorierung des Verteidigers einschließlich Ersatzansprüche des 

Beschuldigten 

Neues Kapitel: 
•  Verteidiger bei Hausdurchsuchung
•  Verteidiger und Verteidiger
•  Öffentlichkeitsarbeit

Autor:innen 
32 renommierte österreichische Rechtsanwält:innen mit 
jahrzehntelanger Erfahrung vermitteln die rechtlichen Grund lagen 
erfolgreicher Strafverteidigung und bieten mit entscheidenden 
Praxishinweisen wertvolle Unterstützung für einen erfolgreichen 
Prozessausgang:

Manfred Ainedter, Klaus Ainedter, Dietmar Bachmann, Katrin 
Blecha-Ehrbar, Rainer Brandl, Otto Dietrich, René Haumer, 
Christoph Herbst, Stefan Huber, Roland Kier, Lukas Kollmann, 
Leonhard Kregcjk, Peter Lewisch, Markus Machan, Philip Marsch, 
Vanessa McAllister, Martin Nemec, Johann Pauer, Oliver Plöckinger, 
Michael Rami, Günther Rebisant, Michael Rohregger, Gerald 
Ruhri, Mario Schmieder, Julia Schröder, Richard Soyer, Hubert 
Stanglechner, Alexia Stuefer, Alexander Todor-Kostic, Norbert 
Wess, Bernd Wiesinger, Philipp Wolm.

Dr. Roland Kier 

ist Partner im Rechtsanwaltsbüro Soyer Kier Stuefer in Wien mit 
dem Tätigkeitsschwerpunkt im Straf- und Strafprozessrecht sowie 
Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Dr. Norbert Wess, LL.M., MBL 

ist Rechtsanwalt und Partner bei wkk law Rechtsanwälte in Wien 
und Lehrbeauftragter an der Johannes-Kepler-Universität Linz 
sowie an der Wirtschaftsuniversität Wien.
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 RIS-ZITIERUNG!

Kier/Wess (Hrsg)
Handbuch Strafverteidigung

2. Auflage 2022.
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Schröder/Wess IV. Aufgaben des Strafverteidigers im Rahmen von PR-Litigation

Kier/Wess (Hrsg), Handbuch Strafverteidigung2 619

Rechtswissenschaften lernt man Derartiges nicht. Für manchen Strafverteidiger ist das
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, insbesondere, wenn er es ist, der an
die Medien herantreten, Hintergrundgespräche mit Journalisten führen soll uÄm.

Etwas leichter wird es ihm gemacht, wenn der Mandant ohnehin auch noch einen pro-
funden Kommunikationsexperten ins Team holt. Gerade bei der Verteidigung von Un-
ternehmen ist das regelmäßig der Fall.2951 Der Verteidiger ist gut beraten, sich von An-
fang an mit dem Kommunikationsexperten auszutauschen und jedenfalls mit diesem eine
einheitliche und von beiden mitgetragene Kommunikationsstrategie festzulegen.2952 Die
Letztentscheidung für die jeweilige Strategie liegt natürlich beim Klienten und damit –
gegenüber dem Kommunikationsexperten – beim Anwalt. Der Anwalt gibt daher die
Strategie vor. Der Kommunikationsprofi begleitet in laufender Absprache mit dem An-
walt und dem Mandanten diese Strategie.2953 Idealerweise gibt es aber zwischen dem
Kommunikationsexperten und dem Anwalt keine Auffassungsunterschiede. Es muss klar
sein, wer als Ansprechpartner für die Medien agiert etc.2954 Solange die Kommunika-
tionsstrategie nicht verändert wird, sollte diese auch – nahezu penibel – eingehalten wer-
den. Der Strafverteidiger soll und muss den Kommunikationsexperten über jede Ent-
wicklung im Verfahren informieren und darf selbiges von ihm einfordern, sobald dieser
Entwicklungen in der (Medien-)Öffentlichkeit zugetragen erhält. Eine schnelle und offe-
ne Kommunikation zwischen den beiden ist unumgänglich.2955

Gerade einem noch nicht so medienerfahrenen Strafverteidiger kann ein solcher Kom-
munikationsexperte auch eine sehr gute Hilfestellung dahingehend sein, wie man diverse
(allenfalls: komplizierte juristische) Themen gegenüber den Medien präsentiert. Schließ-
lich kann der Kommunikationsexperte wertvolle Tipps und Erfahrungen zu den konkre-
ten Journalisten, insbesondere, was den konkreten Umgang mit diesen betrifft, aber auch
zu dem jeweiligen Medium selbst geben uÄm.

E. Handlungsempfehlungen („dos and don’ts“)

Auch im Rahmen der PR-Kommunikation gibt es keine unumstößlichen Vorgaben.
Letztendlich wird man im konkreten Einzelfall die richtige Kommunikationsstrategie
für sich und seinen Mandanten finden müssen. In der PR-Kommunikationsliteratur wer-
den aber regelmäßig bestimmte „Handlungsempfehlungen“ („dos and don‘ts“) als
Grundregeln angeführt, wenngleich diese auch – zB anhand des Falles Uli Hoeness,
der selbige (durchaus erfolgreich) in vielerlei Hinsicht ignoriert hat – wieder relativiert
werden.2956 Nichtsdestotrotz sollen in weiterer Folge diverse Handlungsempfehlungen
kurz angeführt werden, weil sie gerade dem Strafverteidiger vielleicht nicht ad hoc ge-
läufig sind:2957

2951 Langsner/Laubsch in Kert/Kodek, Wirtschaftsstrafrecht2 Rz 25.12.
2952 Anastasopoulos, Rechtskommunikation 37.
2953 Krumpel, ecolex 2015, 113; Langsner/Laubsch in Kert/Kodek, Wirtschaftsstrafrecht2 Rz 25.93.
2954 Krumpel, ecolex 2015, 113.
2955 Krumpel, ecolex 2015, 113; Langsner/Laubsch in Kert/Kodek, Wirtschaftsstrafrecht2 Rz 25.93.
2956 Langsner/Laubsch in Kert/Kodek, Wirtschaftsstrafrecht2 Rz 25.37.
2957 Inhaltlich großteils übernommen von Langsner/Laubsch in Kert/Kodek, Wirtschaftsstrafrecht2

Rz 25.94.
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Kap 8 Verteidigung bei Hausdurchsuchungen McAllister

176 Kier/Wess (Hrsg), Handbuch Strafverteidigung2

oder Behältnisse (zB Koffer, Container, Kisten, Taschen), sofern sie sich außerhalb von
geschützten Räumlichkeiten befinden, sowie Weiden, Felder und sonstige nicht vom
Hausrecht geschützte Grundstücke (zB Innenhöfe eines Wohnbaus).864

2. Tangierte Grundrechte

Die Differenzierung in § 117 Z 2 StPO ist dem verfassungsrechtlich abgesicherten Schutz
des Hausrechts geschuldet: Art 9 StGG sagt nicht nur, dass das Hausrecht unverletzlich
ist, sondern erklärt das HausRG zum Bestandteil des Staatsgrundgesetzes; beide Gesetze
stehen im Verfassungsrang (Art 149 Abs 1 B-VG). Das HausRG verlangt für die Durch-
suchung der Wohnung und sonstiger zum Hauswesen gehörender Räumlichkeiten einen
begründeten „richterlichen Befehl“; Ausnahmen sind unter anderem bei Gefahr im Ver-
zug vorgesehen (§ 2 HausRG). Damit kommt nicht nur der gerichtlichen Bewilligung bei
§ 117 Z 2 lit b StPO entscheidende Bedeutung zu, sondern auch der damit im Zusam-
menhang stehenden Begründungspflicht (arg „mit Gründen versehenen“; vgl Rz 8.26).

Auch Art 8 EMRK dient dem Schutz der Wohnung, wobei der EGMR den Begriff der
„Wohnung“ weit auslegt: nicht nur Privatwohnungen, Wohnwagen, Hausboote, Zweit-
und Ferienwohnungen fallen darunter, sondern ebenso Büros und Geschäftsräume (auch
von juristischen Personen).865 Anders als § 1 HausRG verlangt Art 8 EMRK zwar keine
richterliche Bewilligung, die Durchsuchung muss aber auf einer gesetzlichen Grundlage
erfolgen, die zugleich auch eine angemessene und wirksame Absicherung gegen Miss-
brauch bietet.866 Zudem hat nach Art 8 Abs 2 EMRK eine Prüfung der Verhältnismä-
ßigkeit zu erfolgen (zur Verhältnismäßigkeit näher Rz 8.23).867

Weitere bei einer Hausdurchsuchung tangierte Grundrechte können das Recht auf ein
faires Verfahren (Art 6 EMRK), das Recht auf Schutz des Brief- und Fernmeldegeheim-
nisses (Art 10, 10a StGG) bzw der Korrespondenz (Art 8 EMRK),868 auf Eigentum (Art 1
1. ZP-EMRK; Art 5 StGG)869 und das Recht auf Datenschutz (§ 1 DSG) sein.870

3. Durchsuchung vs freiwillige Nachschau

Durchsuchung ist jede über die bloße Beobachtung hinausgehende aktive Nachschau.871

Das bedeutet nicht zwingend, dass die Strafverfolgungsorgane Gegenstände berühren,
Behältnisse öffnen oder Verstecke aufdecken; es genügt, wenn sie Räume ab- bzw durch-

864 Zu den Beispielen vgl Birklbauer/Tipold/Zerbes in WK StPO § 117 Rz 14; Hinterhofer/Oshidari,
System Rz 7.274.

865 Vgl zB Pätzold in Karpenstein/Mayer, EMRK2 Art 8 Rz 57 mwN.
866 Eine innerstaatlich vorausgesetzte gerichtliche Bewilligung ist ein wesentliches Element einer

solchen Absicherung; vgl Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention8 § 22
Rz 54; zB EGMR 25. 2. 1993, 10828/84, Funke vs Frankreich Rz 56f; 6. 10. 2016, 33696/11, K.S.
und M.S. vs Deutschland Rz 44ff.

867 ZB Pätzold in Karpenstein/Mayer, EMRK2 Art 8 Rz 124 mwN.
868 Dazu zB Pätzold in Karpenstein/Mayer, EMRK2 Art 8 Rz 59f; EGMR 3. 7. 2012, 30457/06, Ro-

bathin vs Österreich.
869 ZB Birklbauer/Tipold/Zerbes in WK StPO § 117 Rz 8.
870 Paulitsch, Hausdurchsuchung 6f.
871 Birklbauer/Tipold/Zerbes in WK StPO § 117 Rz 18.
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Ihr treuer Begleiter für den 
Gerichtssaal – umfassend neu!
Rechtssicherheit mit dem neuen „Fabrizy/Michel-Kwapinski/Oshidari“.

In bewährter Weise bietet die 14. Aufl age des handlichen 
Klassikers klare und kompakte Antworten auf alle wichtigen 
Fragen des Strafrechts. Mit der Neuaufl age treten nun Alexandra 
Michel-Kwapinski und Babek Oshidari als Bearbeiter an die 
Seite von Ernst Eugen Fabrizy.

Um eine optimale Aktualität des Werks zu gewährleisten, 
wurden laufend auch die während der Bearbeitung beschlossenen
Novellen des StGB – wie zuletzt im Zusammenhang mit dem neu
erlassenen Sterbeverfügungsgesetz – berücksichtigt. Das 
Werk befi ndet sich auf dem Stand März 2022 und beinhaltet 
unter anderem die Novelle BGBl I 2021/201 zur Umsetzung der 
Richtlinie zur Bekämpfung von Betrug und Fälschung im 
Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln. Darüber hinaus 
wurde natürlich die neueste Rechtsprechung ebenso ein-
gearbeitet wie relevante Literatur.

Neben der kompakten Kommentierung des Hauptgesetzes haben 
die Autoren auch die Schwerpunktanmerkungen in den Neben-
gesetzen sorgfältig aktualisiert.

Prof. Dr. Ernst Eugen Fabrizy 
ist Generalprokurator i.R. und Rechtsschutzbeauftragter beim 
Bundesminister für Inneres.

Dr. Alexandra Michel-Kwapinski  
ist Hofrätin des Obersten Gerichtshofs.

Dr. Babek Oshidari  
ist Hofrat des Obersten Gerichtshofs und Honorarprofessor an der 
Paris-Lodron-Universität in Salzburg.

Autor:innen

FABRIZY/MICHEL-KWAPINSKI/OSHIDARI, STGB

Fabrizy/Michel-Kwapinski/Oshidari
StGB

14. Auflage 2022.
L, 1304 Seiten. Geb.
ISBN 978-3-214-18611-1

178,00 EUR
inkl. MwSt.
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